
Angehörigenschaden: Ref lex- oder Direktschaden -
oder sogar beides?
Hardy [andolt.

Die Ersatzpflicht für den Schaden von Angehöri-
gen eines Verletzten oder Getöteten ist seit je um-
stritten. Obwohl Art.45 Abs. 3 von der Ersatzfiihig-
keit des materiellen Angehörigenschadens ausgeht,
wird dieser von der Rechtsprechung und Lehre
regelmässig als Reflexschaden bezeichnet. Beim
immateriellen Angehörigenschaden anerkennt das
Bundesgericht demgegenüber seit 1986 die Ge-
nugtuungsberechtigung auch von Angehörigen
Schwerve rletzter. Der vorliegende Beitrag widmet
sich demAngehörigenschaden und regt eine in sich
schlüssige Haftungstheorie an. Der Autor vertritt
die Auffassung, dass es sich beim Angehörigen-
schaden um einen mittelbaren Direktschaden han-
delt, dieser aber nur dann geltend gemacht werden
kann, wenn der Verletzte kein überwiegendes Res-
titutionsinteresse hat. Ein solches besteht nicht fiir
die Angehörigenunbill sowie den Besuchs- und
den Versorgungsschaden beim nachträglichen Ver-
sterben.

l .  Einlei tung

Tötung und Körperverletzung beeinträchtigen zwar rn
erster Linie den davon Betroffenen, schädigen in al-
ler Regel aber auch dessen Angehörige. Mehrkosten
fallen bei den Angehörigen im Zusammenhang mit
Trauerfeierlichkeiten oder anlässlich von Besuchen
des Verletzten im Spital, beim Umbau der gemein-
sam bewohnten Wohnung etc. an. Denkbar sind ferner
Einkommensausfülle, z.B. als Folge der Aufgabe einer
Erwerbstätigkeit oder des Wegfalls von Geldzuwen-
dungen, der Schmälerung von Rentenanwartschaften
etc., oder andere Vermögensschäden. Schliesslich be-
lastet das <Schicksal>, dass ein Mitglied der Familie
verletzt oder getötet wird" die Angehörigen ungleich
stärker als eine gewöhnliche Drittperson. In all diesen
Fällen stellt sich die Frage, inwieweit der Angehöri-
genschaden zu ersetzen istr.

" PD Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt und Notar sowie Lehrbeauftragter an
den Universi täten St.  Gal len und Zür ich.

I Weiterführend DrurscH Enwrru, Familienrechte als Haftungsgrund in:
VersR, 1993, 1ff., EeLr Jenru-Fnnruqors, De la 16paration accord6e ä la
fami l le du d6funt et  de l ' inval ide en resp0nsabi l i te c iv i le.  A propos de
l '6volut ion recente de la jur isprudence, in:  Problömes de droi t  de la
fami l le,  Neuenburg 1987,51 f f . ,  GnucH Peren, Famil ienschuldrecht in:
Famil ie und Recht.  Festgabe der Rechtswissenschaft l ichen Fakul tät
der Universi tät  Freiburg für  Bernhard Schnyder zum 65. Geburtstag,
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Depuis toujours, la röparation du dommage subi
par les proches d'une personne blessöe ou tu6e est
controvers6e. Bien que I'art. 45 al.3 CO permette
I'indemnisation du dommage mat6riel des proches,
la jurisprudence et la doctrine retiennent que ce
dommage est un dommage r6fl6chi (ou dommage
par ricochet). S' agissant du pr6j udice immat6riel de s
proches en revanche, le Tribunal f6döral admet de-
puis 1986 qu'il doit ötre r6parö lorsque la personne
blessöe l'est gravement. Consacr6e au dommage
des proches de la victime directe, cette contribu-
tion suggöre une th6orie pertinente en soi. En effet,
I'auteur est d'avis que le dommage des proches est
bien un dommage propre ; toutefois il ne peut ötre
invoquö par les proches que si la personne bless6e
n'a pas elle-möme d'int6röt pröpondörant ä sa r€pa-
ration. C'est le cas du tort moral subi par les pro-
ches, du dommage dü aux visites rendues ä la per-
sonne blessde et de la perte de soutien des proches
en cas de d6cös subsöquent de la personne bless6e.

l l .  Ersatzpf l icht  für  den Angehör igenschaden

A. Innerfamiliäre Ersatzpflicht

1. l{eutrale Ersatzpflicht
Wird eine Person geschädigt, bewirken Beistands-, Un-
terhalts- und Unterstützungsp;flichP oder besondere
E nts c hcidigun gspfl i cht en3 einen innerfamiliären Scha-
denausgleich in Geld oder durch Naturalleistungen.
Die Schadenausgleichspflicht der Angehörigen ist
eine <neutrale>, weil keine Haftung besteht. Als neu-
trale bzw. von Gesetzes wegen Ersatzpflichtige steht
den Angehörigen für Schadenausgleichsleistungen ein
Regressrecht gegenüber vertraglich oder deliktisch Er-
satzp.flichtigen zua.

Freiburg i .  U. 1995, 249 ft . ,  HnusurER Hrrruz, Neuere Entwicklungen
beim Schadensausgleich im Bereiche der Famil ie,  insbesondere
zum Haushal t -  und <Scheidungsschadenr in:  L iber amicorum Pierre
Widmer, Wien 2003, 113 ff .  und Jnvue Enrr, Die Famil ie im Becht der
uner laubten Handlungen, Frankfurt  a.  M. 1971.
Vgl. z.B. Art. 125 Abs. 2 Ziff . 4, At1. 159 Abs. 3, 4t1.272, Art. 285 Abs. i
und Art. 328ft.2c8.
Vgl. Art.  334 f.  und Art.  603 Abs. 2 ZGB sowie ferner Art.  164 f.  ZGB.
Vgl. Art.  51 0R.
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2. Haftpflicht
Von der neutralen Ersatzpflicht zu unterscheiden ist
die Haftpflicht von Angehörigen, die vertragswidrig
oder widerrechtlich familienintern einen Schaden ver-
ursachen. Das Bundesgericht hat die prinzipielle An-
gehörigenhaftung - entgegen anderer Verlautbarungen
der Lehre5 - bestätigt'. Zudem sieht der Gesetzgeber
besondere Haftungstatbesttinde im innerfamiliären
Verhältnis vor7. Bei der Geftihrdungshaftung, nament-
lich der Motorfahrzeughaftpflicht, hat das Bundesge-
richt die Angehörigenhaftung des Halters ebenfalls
bestätigt, aber festgehalten, dass bei der Zusprechung
von Genugtuungen im innerfamiliären Verhältnis Zu-
nickhaltung geübt werden soll8. Diese Zurückhaltung
gilt bei der Delikts- oder Vertragshaftung nicht, da sie
sonst zu einem ungerechtJbrtigten Haftungsprivileg
führen würdee.

B. Ausserfamiliäre Ersatzpflicht

1. Sozialversicherungsrechtliche Ersatzpflicht
Die sozialversicherungsrechtliche Ersatzpflicht nimmt
auf den Angehörigenschaden bzw. die -haftung mehr-
fach Bezug. Einerseits kann der verletzte Versicherte
fiir den Angehörigenschaden, insbesondere Besuchs-
und Reisekostenr0 sowie Pflegeleistungenrr, Ersatz
verlangen. Der Angehörigenversorgungsschaden wird
zudem mit Kinde rzusatzrententz bzw. Hinterlassenen-
rentenr3 abgegolten. Ausnahmsweise steht dem Ange-
hörigen, der eine Schadenausgleichsleistung erbringt,
direkt ein sozialversicherungsrechtlicher Anspruch
zura. Andererseits besteht ein Regressprivileg von haft-
pfl ichtigen Angehörigenr s.

5 Z.B. ScHqrn RoLnruo, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schaden-
ausgleichsystemen, BaseliFrankfurt a.M. 1984, N 979 f. ,  für den zu-
mindest f ragl ich ist ,  ob zwischen Famil ienangehör igen, <wegen der
Besonderhei t  der engen, persönl ichen Beziehung, nicht  grundsätz-
l ich von einem absoluten, Personenschäden betref fenden Haftungs-
pr iv i leg ausgegangen werden müsste)) .

6 Siehe BGE 1 l2 l l  167 und I  17 l l  609 E. 4clbb: aAus der Tatsache, dass
die haftpf l ichtrecht l iche Inanspruchnahme von Famil ienangehör igen
sel ten ist  und im UVG das Haftungspr iv i leg unter Famil ienangehö-
r igen im Gesetz verankert  is t ,  kann ausserhalb des Sozialversiche-
rungsrechts nicht ein für das gesamte Haftpf l ichtrecht geltendes
Prinzip abgeleitet werden. Hiefür bedürfte es einer Anderung der
al lgemeinen Normen {Art .4 l  f f .  0R}.  BGE 112 l l  167 f f .  is t  mit  der an-
gebrachten Präzis ierung zu bestät igen. l

t Vgl. z.B. Art. 92, Art. 295 und Art. 327 ZGB.
u Vgl .BGE 115l l  156 E.2a.
s Bei  e iner Vergewalt igung innerhalb der Ehe müsste beispielsweise

a pr ior ie ine t iefere Genugtuung als in Vergewalt igungsfäl len übl ich
bezahl t  werden.

r0 Siehe Art .90 Abs.3 IVV und BGE 121 V 8 f f .
" Vgl. z.B. Art.  1 1a IVG und Art.  l8 Abs. 2 UVV.
' '  Vgl .z.B. Art .35 lVG.
't  Vgl.Aft.  23 ff .  AHVG, Art.  18 ff .  BVG und Art.  28 ff .  UVG.
t4 Z.B. eine Betreuungsgutschrif t  (vgl.  Art.2gsepties AHVG).
'u Vgl. Art.  75 Abs. 2 ATSG sowie ferner Art.  63 Abs. 3 l i t .  b SVG und

Art .70 Abs.4l i t .  a SVG .
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2. Haftungsrechtliche Ersatzpflicht

i. Allgemeines
Um eine infinite Haftung zv verhindern, können
indirekt Geschädigte bzw. Drittgeschädigte grund-
sätzlich keine Ersatzanspniche geltend machen
(R e fl ex s c h a d en e r s atzv er b o t)t 6 . Von den ReJI e x s c h tid e n
sind die mittelbaren Direktschciden zu unterscheiden,
da <im schweizerischen Haftpflichtrecht nicht nur für
den unmittelbaren, sondern auch für den mittelbaren
Schaden gehaftet (wird), sofern dieser noch als ad-
äquat kausale Folge des schädigenden Ereignisses
erscheint)> r7. Keine Reflexschäden, sondern mittelbare
Direktschäden stellen Fernwirkungs- und Massenschci-
den dartg.

ii. Reclttsnatur des Angehörigenschadens
Der Angehörigenschaden befindet sich im Graube-
reich zwischen Reflex- und mittelbarem Direktscha-
den, da die Angehörigen zwar geschädigt, aber nicht
selbst körper-, wohl aber persönlichkeitsverletzt sind.
Die ältere Rechtsprechung ging davon aus, dass An-
gehörige von getöteten bzw. verletzten Personen einen
eigenen Schadenersatzanspruch habenre. So wurde der
zahlende Angehörige eines Getöteten als anspruchsbe-
rechtigt betrachtet2O. Ebenso wurden die Kosten eines
Ehemannes, der seine hospitalisierte Ehefrau besuchte,
als ersatzpflichtig bezeichnet. jedoch die Aktivlegi-
timation der Ehefrau mit dem Hinweis verneint, der
Ehernann sei schadenersatzberechtigt2 r.

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist das
Bundesgericht dazu übergegangen. das Reflexscha-
denersatzverbot auch auf den materiellen Angehöri-
genschaden anzuwendenl2. Die herrschende Lehre
und Rechtsprechung hat sich dieser Rechtsprechung
(stillschweigend) angeschlossen und betrachtet den
Angehörigenschaden, insbesondere auch den Versor-

16 Siehe BGE 57 l l  180/181, 63 l l  18 E.5,71 l l225E." l ,82l l36 E. 4a, 99 l l
221E.2 und 101 |b252E.2a.

r7 BGE 118l l  176 E.4c.  Siehe ferner BGE 57 l l  36 E.2 (<eine mit te lbare
Ursache, d.h.  e in f rüheres Gl ied der Kausalket terr  genügt)  und 88 l l
94E,4,  wonach eine Haftung für mit te lbaren Schaden nur dann aus-
geschlossen ist, wenn eine explizite Gesetzesbestimmung besteht
(beiaht für Art. 447, nicht aber für Art. 448 0R). Siehe ferner PVG 1975
Nr.77 E.4 (Leistungspf l icht  der Gebäudeversicherung für mit te lbare
Sc häden ) .

'u Vgl .z.B. den Fernwirkungschadenfal l  BGE 102 l l  85 (Haftung für Stro-
munterbruch).

rs Siehe BGE 23 l l  1033 E. 6.
'o Vgl .  BGE 57 l l  53 E. 2.
"  Vgl .BGE 57 l l94 E.3b. Ferner BGE 69 11324 E.3a.
22 Z.B. BGE 101 lb 252 E.2,  99 l t  221 E.2,97 l l  259 E. 2-4,82 l l  36 =

Pra 1956 Nr.70 E.4a und 57 l l  94 sowie Urtei le BGer vom 20.07.2001
(5C.712001) E.8b und KGer VS vom 02.03./06.09.1979 i .S. Hennemuth c.
Luftsei lbahn Betten-Bettmeralp AG und Schweizer Union E. 3, S. 12 f.
Nicht  ersatzfähig s ind insbesondere Vermögensausfäl le,  d ie ohne
die Verletzung bzw. vorzeit ige Tötung nicht eingetreten wären (Uneil
BGer vom 28.04.1987 i .S.  G. = RVJ 1989,294 E.3a [Verminderung der
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gungsschaden23, nicht als einen Direktschaden der
Angehörigen, sondern als einen restriktiv zu inter-
pretierenden Reflexschaden2a. Gleichwohl wird der
Angehörigenschaden als ersatzftihig betrachtet und
eine Drittschadensliquidation zugelassen. Nach der
unlängst bestätigten Auffassung des Bundesgerichts
ist der Verletzte gegenüber den geschädigten Angehö-
rigen aus Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff.
OR) ersatzpflichtig2s.

Die Angehörigen von Getöteten sind nach Art. 4J
OR genugtuungsberechtigt. Das Bundesgericht geht
in Bezug auf den immateriellen Angehörigenschaden
generell von der Aktivlegitimation der Angehörigen
aus. Entsprechend können auch Angehörige von Kör-
per- oder Persönlichkeitsverletzten gestützt aufArt. 49
OR oder, wenn sie vom haftungsbegnindenden Ereig-
nis mittelbar selbst körperverletzt wurden, auf Art. 47
OR eine Genugtuung fordern26. Anspruchsberechtigt
sind die Angehörigen der Kernfamilie, d.h. Ehegat-
ten27, Verlobte bzw. Konkubinatspartner28, Eltern2q,
Nachkommen30 sowie Geschwister3r. Es spielt zudem

zukünft igen Erbschaft l ) ;s iehe aber BGE 97 11222E.1c, wo beim Tod
eines Selbstständigerwerbenden, der jewei ls 40% des Einkommens
in seine Unternehmungen investiert hatte, die Erwartung der überle-
benden Ehefrau, vom Anstieg des Wertes der Betei l igung in Zukunft
zu prof i t ieren, als ersatzfähig betrachtet  und beider Berechnung des
Versorgun gssc ha dens be rü c ksic ht i  gt wurde.
Dazu Art.  45 Abs. 3 0R.
Statt vieler BGE 127 l l l  403 E.4blaa, Urtei le BGer vom 12.03.2002
(4C.195/2001) = RJJ 2002, 135 ff. = JDT 2003 l, 541 tf. E. 4, vom
20.07.2001 { '5C.112001) E. 8b und vom 18.01.2000 (4C.194/1999) = SVK
812000,48 E.2b, BGE 82 l l  36 E. 4a,57 l l  180,181 und 54 l l  l3B E.3
sowie Urtei l  0Ger TG vom 08.08.2002 = RB0G 2002 Nr. I  = SJZ 2004,
244E.2;ferner stattvieler Bnruu, BE-K, N 35 zu Art.45 0R, KeLLen Mnx/
Gnet Sot\.rn, Das Schweizerische Schuldrecht. Bd. l l :  Haftpf l ichtrecht.
2. 4.,  Basel 1988, 93, 0nrrucen Knnu/Srnnx EutL W., Schweizerisches
Haftpf l ichtrecht,  Bd. l :Al lgemeinerTei l .5.4. ,  Zür ich 1995, E 6 N 260,
ScnrrryoEn, BA-K, N 7 zu Art.  45 0R, Srnnr EurL W., Ausservertragl iches
Haftpf l ichtrecht. Skriptum.2. A., Zürich 1988, N 97 und Zrru-Rurrrrurru
Prrnvnnco, La perte de soutien, Diss. Neuenburg 1979,20.
Vgl. Urtei l  BGer vom 27.03.2007 (4C.413/2006) E.4 und BGE 97 l l  259
E. |V2-4.
Grundlegend BGE l l2 l l  118 E.6 und 220 E.2.
Vgl .  BGE 11211220 f .  3 (Fr.  60 000.-  für  den Ehemann einer pf legebe-
dürf t igen Frau) und Urtei l  BezGer Affol tern vom 23.11.1994 i .S.  Alpina
Versicherungen E. 8 (Fr. 30 000.- für den Ehemann einer rol lstuhlab-
hängigen, le icht  h i l fsbedürf t igen Ehefrau).
Vgl .  BGE I  l4 l l  144 E. 3a.
Vgl .  BGE 129|V 22 = Pra 2003 Nr.  132 E.7,  116 l l  95 E.2c und Urtel ,
BGer vom 19.05.2003 (4C.3212003l 'E. 2.2 (Mutter eines als Folge eines
Arzt fehlers hirngeschädigten Kindes).  Siehe aber BGE 115 l l  27 E. 1
und 2 (Genugtuungsanspruch des Vaters eines durch Selbstunfal .
der Mutter getöteten Kleinkindes verneint).  Den Schwiegereltern
steht kein Genugtuungsanspruch zu (BGE 88 l l  455 = Pra 1963 Nr.  48
E. 5).
Vgl .  BGE 117 l l  50 E. 3 und 90 l l  79 = Pra 1964 Nr.  83 E. 2,  88 l l  455 = Pra
1963 Nr.48 E.4,7211170 E.9,58 11248 E.2,56 l l  2121 E.7 = Pra , |946
Nr.  1 17, Pra 1932 Nr.  124 und Pra 1930 Nr.  74.  Es s ind keine Gesamtge-
nugtuung, sondern Einzelgenugtuungen je Kind auszusprechen (BGE
90 l l  79 = Pra 1964 Nr.83 E. 2).
Geschwister s ind genugtuungsberecht igt ,  sofern ein gemeinsamer
Haushal t  oder eine besonders starke Bindung besteht (vgl .  BGE
129|V 22 = Pra 2003 Nr.  132 E.7.  118l l  404 = Pra 1994 Nr.55 = ZBJV

keine Rolle, ob der immaterielle Angehörigenschaden
durch ein widerrechtliches oder vertragswidriges Ver-
halten beim unmittelbar Verletzten verursacht wurde32.
Voraussetzufig einer Angehörigengenugtuung nach
Art. 49 OR ist allerdings, dass der eigentlich Geschä-
digte eine schwere Körperverletzung3s erlitten hat und
der Angehörige infolgedessen gleich oder schwerer
betroffen ist als im Fall der Tötung. Eine Betroffenheit
wie im Todesfall kann ohne Weiteres auch bei minder-
schweren Körperverletzungen vorliegen, z.B. wenn
die Eltern einen spektakulären Unfall ihres Kindes
mitverfolgen, dieses aber nicht schwer verletzt wird.
In solchen Fällen ist eine Genugtuung ebenfalls zuzu-
sprechen, wenn die erlittene Unbill der Angehörigen
(Schreck, Angst, Schmerz etc.) aufgrund der konkreten
Umstände objektiv nachvollziehbar ist3a.

Im Hinblick auf die in der neueren Rechtsprechung
unverkennbare Ausdehnung der ErsatzJähigkeit des
Angehörigenschadens bzw. der Aktivlegitimation von
Angehörigen verletzter Personen macht es de lege
lata keinen Sinn, den Angehörigenschaden haftungs-
theoretisch als Reflexschaden zu verstehen, gleich-
zeitig aber Aktivlegitimation der (mitgeschädigten)
Angehörigen stetig auszudehnen bzw. den vermeint-
lich nicht ersatzf,ähigen Angehörigenschaden via eine
Drittschadensliquidation gleichwohl zu ersetzen. Die
Familie, vor allem die Kernfamilie von Ehegatten und
Kindern, ist eine ökonontische Produktionseinheit.
Die volkswirtschaftliche Wertschöpfung erfolgt dabei
nicht nur im Zusammenhang mit entgeltlichen, son-
dern auch mit unentgeltlichen Dienstleistungen. An
diese ökonomische Einheit knüpft die Rechtsordnung
sowohl in finanzieller als auch nichtfinanzieller Hin-
sicht mehrfach an:

- Ehegatten, Eltern und Kinder sowie Verwandte in
gerader Linie bilden eine Beistands-, Unterhalts-
und Unterstützungseinheit, die sich von familien-
fremden Dritten ab gr enzt.

- Das eheliche Güterrecht sieht eine interne und ex-
terne Einheit des ehelichen Vermögens vor, die erst
mit der Scheidung, dem Tod oder ausnahmsweise
beim Eintritt der Gütertrennung aufgehoben wird.
Das ZGB kennt sodann in Art. 335 ff. besondere
Regeln für das <Familienvermögen> (Familienstif-
tung und Gemeinderschaft).

1994, 283 E.3b/bb, 89 l l  396 = Pra 1964 Nr.  31 E.3,64 l l  62 = Pra 1937
Nr.  106.63 l l  220 = Pra 1938 Nr.27 sowie Urtei l  BGer vom 07.11.2002
[65.700/2001] = Pra 2003 Nr. 122E' 4'31'
Vgl .  BGE 116 l l  519 E. 2c.
Siehe z.B. den Anwendungsfal l  Urtei l  KGer ZG vom ,3.69.1999 = plä-
doyer 1999/6,  57 f t .  {Angehör igengenugtuung bei  Schleudertrauma
beja ht).
Stat t  v ie ler  BGE 112 l l  118 E. 5.

32

33
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- Die Einheit des Familienvermögens wird sodann
im Erbrecht geschützt, das die Übertragung von
Familienvermögen an Dritte zuLebzeiten und beim
Tod. zwar nicht absolut, aber doch erheblich ein-
schränkt (Pfl ichtteil sschutz35, Herabsetzungsklage36,
Verbot der Gläubi gerbenachtei ligungr 7).

- Das Steuerrecht beruht auf dem Grundsatz der Fa-
milienbesteuerung und vollzieht deshalb die ökono-
mische und recht l iche Einhei t rR.

- Ehe und Familienleben sind schliesslich grundrecht-
lich geschützt}e; Familien sind zudem vom Staat zu
fordernao.

Das Haftpflichtrecht muss - wie die übrige Rechts-
ordnung auch - dte Familie als Schadenseinheit ver-
stehen. Die unmittelbare Widerrechtlichkeit gegenüber
dern Verletzten bzw. Getöteten hat insoweit auch eine
Widerrechtlichkeit gegenüber den anderen Familien-
mitgliedern zur Folge (Einheitstheorie; Reflexwider-
rechtlichkerr). Der Angehörigenschaden sollte deshalb
generell als ersatzftihiger Direktschaden qualifrziert
werden, wenn er als adäquate Folge des haftungs-
begründenden Ereignisses, von dem ein anderes Fami-
lienmitglied direkt betroffen ist, eintritt.

l l l .  HaftungskonkurrenzzwischenVerletzten-und
Angehörigenschaden

A. Allgemeines
Dte gleichzeitige Aktivlegitimation von unmittelbar und
m i t t e I b a r G e s c h ä di gt e n stellt eine H aft ung s k o n kt.r n'e n z
dar. Verletzten- und Angehörigenschaden sind zwar er-
satzpflichtig, derselbe Schaden soll aber nicht doppelt
entschädigt werden. Wer aber hat in Bezug auf wel-
chen Schadensposten ein überv,iegendes Restittrtions-
interesse? Der Verletzte oder der Angehörige? Soll der
verletzungsbedingt entstehende Einkommensausfall
des Verletzten diesem als Lohnausfallschaden oder den
Angehörigen als Versorgungsschaden zugesprochen
werden? Wie ist die Beeinträchtigung, unentgeltlich
Dienstleistungen für sich und Angehörige zu erbrin-
gen, abzugelten? Als Haushaltschaden des Verletzten
oder als Versorgungsschaden der Angehörigen? Etc.

B. Mehrkosten
Die ältere Rechtsprechung erachtete die Angehörigen
mit Bezug auf verletzungsbedingte Mehrkosten, ins-
besondere Besuchskosten, als aktivlegitimiertar. Die

tu Vgl.Art. 471 ff. ZGB.
tu Vgl,Art. 527 ZGB.
" Vgl .Art .497 und 524 ZGB.
t t  Vgl .Art .3 Abs.5 und Art .9 DBG sowie Art .3 Abs.3 StHG,
" Vgl .Art .  13 Abs. 1 und 14 BV und Art .  B Abs. 1 EMRK.
oo Vgl. Art. 41 Abs. 1 l it. c und e, 108 Abs. 4 und 1 19 Abs. 2 BV.
o'  Vgl .BGE 6911324 E.3a und 57l l94 E.3b.
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neuere Rechtsprechung geht davon aus, dass der Ge-
schädigte gestützt auf die Geschäftsführung ohne Auf-
trag die Angehörigenkosten zu entschädigen hat. Dazu
zählen z.B. Besuchskostena2 und die Kosten des Um-
baus des elterlichen Wohnhausesa3. Mitunter wird aber
(wieder) von der Aktivlegitimation der besuchenden
Angehörigen ausgegangenaa.

Eine Ersatzpflicht für Besuchskosten von Angehö-
rigen setzt voraus, dass die Besuche notwendig und
angemessen warenas. In BGE 97 II 266 8.4 wurde
festgehalten, dass die Anwesenheit Angehöriger bei
Verletzungen als Folge von schweren Unfällen für
die Heilung forderlich sei. Daraus leiten ein Teil der
Lehrea6 und mitunter auch die Rechtsprechungo' ab,
dass fur medizinisch nicht indizierte Besuche kein
Ersatzanspruch bestehtas. Die Notwendigkeit von
Besuchen Angehöriger kann ohne Weiteres auch aus
nichtmedizinischen Gründen gegeben sein, z.B. beim
regelmässigen Bringen und Holen von persönlichen
Effekten, im Zusammenhang mit der Erledigung von
Alltagsgeschäften oder dem Erlernen der nach Spital-
entlassung erforderlichen Pflegeae.

Geschädigter und Angehörige haben zudem einen
grund- und persönlichkeitsrechtlich geschützten An-
spruch auf angenlessenen Kontakt miteinandersO, wes-
halb Notwendigkeit und Angemessenheit nicht zu res-
triktiv zu handhaben sind. Aus dem Besuchsanspruch

Siehe Urteil BGer vom 27.03.2001 (4C.413/2006) E. 4 und BGE 97 ll 259
E.4;  ferner Urtei l  KGer VS vom 02.03./06.09.1979 i .S.  Hennemuth c.
Luftsei lbahn Betten-Bettmeralo AG und Schweizer Union E. 7b und
Urteil 0Ger ZG vom 02.09.1997 i.S. Kramis E.3 (unter Hinweis auf Ur-
te i l  KGer ZG vom 29.02.1996 i .S.  Kramis).
Vgl .  BGE 123 l l l  306 = Pra 1997 Nr.  170 E.8a bzw. Urtei l  Cours Civ i les
NE vom 06.11.1995 i .S.  B.  K. gegen Associat ion de D6veloppement
de Colombier und Kanton NE (Fr.30 000.- für  den Umbau des el ter-
l ichen Wohnhauses eines 0uerschni t tgelähmten) und ferner Urtei t
KGer VS vom 02.03./06.09.1979 i.S. Hennemuth c. Luftseilbahn Betten-
Bettmeralp AG und Schweizer Union E. 7e, S. 36 ff. (DM 17 000 für den
Umbau des el ter l ichen Wohnhauses bei  e inem Paraplegiker) .
Vgl .  Urtei lAmtsGer Luzern-Stadtvom 17.06.2008 (11 06 14) E.4.1 und
Lnruo0LT, ZH-K, N 142 zu Vorbemerkungen zu Art.45/46 0R.
Vgl. Art. 422 Abs. I 0R.
Z. B. N rurvrnr'rru-Dursaenc Honsr, Kra nke nbesu chskosten a ls H eilu n gs-

44

45

46

kosten in:  NZV 1991,455 f f . ,455.
47 Etwa Urteil Appellationshof BE vom 13.02.2002 (358/ll/2001) = ZBJV

2002,831 und 2003,394 E. B und Urtei le KGer VS vom 10./27.10.1989
i .S.  X. (Aufenthal t  der Ehegatt in bei  e inem doppel ten Unterschenkel-
bruch ist für  d ie Hei lung nicht  er forder l ich)und vom 02.03./06.09.1979
i .S.  Hennemuth c.  Luf tsei lbahn Betten-Bettmeralp AG und Schweizer
Union E.5albb.

48 So auch Urtei l  BGH vom 19.02.1991 (Vl  ZR 171/90)= NJW 1991,2340
= MDR 1991,729 = VersR1991,559 und Urtei l  OLG Nürnberg (11 U
2671951= AusR 1998,3.

4e Dazu BGE 108 l l  422 bzw. das vorinstanzl iche Urtei l  KGer Tl vom
12.02.1982 i .S. X. Die Vorinstanz hat die Besuchskosten der [ ,4utter
in Höhe von über Fr.30 000.-  gestützt  auf  Art .42 Abs. 2 08 m Um-
fang von Fr.20 000.-  a ls ersatzpf l icht ig erachtet ,  da dre l ' ,1- :er  d ie
Behandlung im Spi ta l  mitverfolgen musste,  damit  s ie e  ̂ e statere
Pflege zu Hause gewährleisten konnte,

uo Vgl .  BGE 118 V 206 E. 3 und 4.
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Angehörigenschaden: Ref lex- oder Direktschaden?

der Angehörigen folgt insoweit auch erne Ersatzpflicht

fir Mehrfachbesuche, z.B.von Eltern und Geschwis-
tern des Geschädigten5r. Da auch die Angehörigen
besuchsberechtigt sind, spielt es keine Rolle, ob der
Geschädigte bei Bewusstsein ist oder nicht52. Das zeit-
liche Intervall der ersatzpflichtigen Besuche ist einzel-
fallweise zu beurteilen. Kinder und Jugendliche, nahe
Angehörige, insbesondere Ehegatten, sowie Schwerst-
verletzte sind dabei öfters, u.U. sogar mehrmals täg-
1ich53 als andere Geschädigte zu besuchen5a.

C. Betreuungs- und Pflegeschaden

Das Bundesgericht hat die Ersatzfähigkeit des Ange-
hörigenpflegeschadens schon im vorletzten Jahrhun-
dert bejahtss. Soweit eine Ersatzpflicht für unentgelt-
lich erbrachte Dienstleistungen bejaht wird" stellt der
Angehörigenschaden einen normativen Schaden dars6.
Aktivlegitimiert ist der betreuungs- und pflegebedürf-
tige Geschädigte und nicht der dienstleistende Angehö-
rige57. Letztercr hat kein überwiegendes Restitutions-
interesse, weil nicht feststeht, dass er in der Lage ist,
die erforderlichen Dienstleistungen bis zum Tod des
Verletzten zu erbringen und diesem zudem ein Wahl-
recht zusteht, von wem er sich betreuen lassen will.

Um den Marktwert von unentgeltlich erbrachten Be-
treuungs- und Pflegeleistungen festzustellen, muss der
fiir die Erbringung von Pflege und Betreuung notwen-

Siehe Urtei l  Appellat ionshof BE vom 13.02.2002 {358/l l /2001) = ZBJV
2002, 831 und 2003, 394 E. 8a (beide Eltern); a.A. Urtei l  KGer VS vom
02.03.i06.09.1979 i .S. Hennemuth c. Luftsei lbahn Betten-Bettmeralp
AG und Schweizer Union E. 7b, wonach nur Anspruch auf den Be-
such durch einen El terntei l  besteht.
Vgl. Urtei l  Appellat ionshof BE vom 13.02.2002l358ll l l2001) = 73.1y
2002, 831 und 2003, 394 E. 8a sowie Urtei l  OLG Saarbrücken vom
23.10.1987 (3 U 176/85) = NZV 1989,26 (dreiwöchige Besuche der
Eltern eines komatösen Kindes); ferner Nruvnruru-DurssrRe HoRsr
(Fn. 46), 456 f.
Vgl. Urtei l  Appellat ionshof BE vom 13.02.2002 (358/l l /2001) = 79.1y
2002,831 und 2003,394 E.8a (zwei Besuche pro Tag bei  acht jähr igem
Klnd).
Vgl. Urtei l  0LG Koblenz vom 23.03.1981 (12 U 880/80) = VersR 1981, 887
( 1 8-iährig er Verletzte r mit Trümmerfra ktu r d es l inken U nte rsc hen ke ls
hat wöchent l ich Anspruch auf zwei Besuche der El tern),  a.A. Urtei l
KGer VS vom 02.03./06.09.1979 i .S. Hennemuth c. Luftsei lbahn Betten-
Bettmeralp AG und Schweizer Union E. 7b (drei  Besuche durch den
Vater in einem Monat) ;  ferner BGE 118 V 206 E.4c (zwei Hin- und
Rückfahrten je Kalendermonat) .
Siehe BGE 21,104211050 (Pf lege durch Ehefrau) und sei ther mehr-
fach bestät igt :  BGE 28 l l  200 (Pf lege eines 0uerschni t tgelähmten
durch Ehefrau),  33 l l  594 (Pf lege und Betreuung eines 7- jähr igen
Knaben durch Mutter) ,35 l l  216 (Pf lege durch Angehör ige und Pf le-
gefachkräf te) ,97 l l  259 (Pf lege und Betreuung einer erwachsenen
Tochter durch Mutter) ,  108 11422 (Pf lege und Betreuung einer 15- iäh-
r igen Tochter durch Mutter) sowie Urtei le BGer vom 23.6.1999 i .S. P.
St.  (4C.412l1998) = Pra 1999,890 (Pf lege und Betreuung eines Knaben
durch Eltern) und vom 26.03.2002 (4C.21612001) i .S. Kramis = Pra 2002
Nr. 212 = plädoyer 200215,57 = HAVE 2002,276 =ZBJV 2003, 394.
Siehe Urtei l  BGervom 26.03.2002 (4C.27612001)i.S. Kramis =Pra2002
Nr.212 = plädoyer 200215,57 = HAVE 2002,276 = ZBJV 2003,394 E.6b/
aa.
Vsl .  BGE 28 l l  200 E 5.

drge Zeitaufwand mit einen Stundenansatz multipliziert
werden, der einer Fachkraft bezahlt werden müsste,
die befühigt ist, die fraglichen Dienstleistungen aus-
zufiihren. Dabei müssen sämtliche Lohnnebenkosten
berücksichtigt werden58. Ausnahmsweise sind die mut-
masslichen Kosten bei einer stationären Unterbringung
zuzusprechen, sofern beim Geschädigten in absehbarer
Zeit eine Heimunterbringung erfolgen wirdse.

D. Erwerbsausfallschaden
Der Erwerbsausfallschaden besteht im Einkom-
mensausfall, der als Folge einer Arbeitsunftihigkeit des
Verletzten in Bezug auf die mutmasslichen Validen-
berufe eintritt. Das Erwerbseinkommen wird einerseits
zur Versorgung des Verletzten und seiner nahen Ange-
hörigen und andererseits für die Ä'ffiung von Sparver-
mö gen verwendet. Der Drittversorgungsausfallschaden
von mutmasslich versorgten Personen ist ein mittel-
barer Direktschaden60. Der Verletzte hat als Folge der
Beistands-, Unterhalts- und Unterstützungspflicht aber
mit Bezug auf den Drittversorgungsausfallschaden ein
überwiegendes Restitutionsinteresse, solange er lebt.
Mit dem Tod entf,ällt das überwiegende Restitutionsin-
teresse; aktivlegitimiert sind die geschädigten Angehö-
rigen6r. Der bis zttmTod angefallene Personenschaden,
insbesondere auch der Versorgungsschaden, geht nach
der Meinung des Bundesgerichts auf die Erben des
Verletzten über62. Schlagen Angehörige die Erbschaft
aus, können sie deshalb keine eigenen Ansprüche fi.ir
den Versorgungsausfall, den sie vom Zeitpunkt der
Verletzung bis zum Tod erleiden, geltend machen6r.
Stirbt der Verletzte, fällt aber sein Restitutionsinteresse
weg. Die Angehörigen können deshalb trotz Erbaus-
schlagung den bis zum Tod entstandenen Versorgungs-
ausfall, den sie in ihrer Person erlitten haben, geltend
machenfl.

Vgl. Urleil BGer vom 26.03.2002 14C.216120011i.S. Kramis = Pra 2002
Nr. 212 = plädoyer 200215,57 = HAVE 2002,216 =7BJV 2003,394 (Be-
merkungen von Hardy Landol t )  E.6c.  Siehe ferner BGE 99 11221E.2
und 35 l l  216 (Kosten einer Pf leger in)  sowie Urtei le HGer ZH vom
12.06.2001 {E01/0/HG950440) i.S. Kramis = plädoyer 2001/6, 66 ff. und
200211,67 ff. = 7R2002 Nr.94 = ZBJV 2003,394 (Bemerkungen von
Hardy Landol t )E. Vi2 (Kosten einer Krankenpf leger in lvom 20.10.1986
i.S. S. gegen W. (HG 286/80) E. 5.3 (Massgeblichkeit der Lohnansätze
für Hausangestellte) sowie Urteil KGer VS vom 02.03./06.09.1979 i.S.
Hennemuth c. Luftseilbahn Betten-Bettmeralp AG und Schweizer
Union E. Sa/aa und 5b/bb (Kosten der Hausangestellten bzw. Pflege-
r in ) .
Vsl .  BGE 28 l l  200 E. 5.
Vgl .  Art .45 Abs.3 0R.
Vgl .  Art .  45 Abs. 3 0R. Der Versorgungsschadenersatzanspruch ge-
mäss Art .45 Abs.3 0R entsteht nicht  in der Person des Getöteten
und geht auch nicht  auf die Erben oder al l fä l l ige Mitversorger über
(BGE 52 l l  235 E. 4 sowie 34 l l  I  E.  5 und 7).
Vgl .  BGE 118 11404 = Pra 1994 Nr.55 E.3a und 63l l  157.
Vgl .  BGE 58 l l  127 E.4b und Urtei l  Cour de Just ice Civ i le GE vom
03.05.1974 i .S.  L igue genevoise contre le Cancer c.  Hoirs Wenger =
sJ 1975, S.55 E. XX.
Vgl. LnruooLr, ZH-K, N 1265 ff. zu Art.46 0R.

59

60

6l

62

63

51
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E. Haushaltschaden
Der Haushaltschaden umfasst den Eigenversorgungs-
und den Drittversorgungsausfallschaden, der als Folge
einer Hausarbeitsunftihigkeit des Verletzten in Bezug
auf den mutmasslichen Validenhaushalt eintritt. Der
Drittversorgungsausfallschaden flir im selben Haus-
halt lebende Personen65 ist ein mittelbarer Direktscha-
den, nach der Meinung des Bundesgerichts ein Re-
flexschaden, der ausnahmsweise zu entschädigen istö6.
Wie beim Erwerbsausfall- hat der Verletzte auch beim
Haushaltschaden ein überwiegendes Restitutionsinte-
resse und ist fiir den Drittversorgungsausfallschaden
aktivlegitimiert6T. Der Drittversorgungsausfal lschaden,
den nicht im selben Haushalt wohnende Personen,
z.B. Freunde oder Nachbarn, erleiden. ist demgegen-
über ein Reflexschaden. Der Verletzte erbringt derar-
tige Hausarbeiten aus Gefdlligkeit und zudem nicht
an Stelle einer Erwerbsarbeit, sondern in der Freizeit.
Von der Nichtersatzfühigkeit ist auch dann auszuge-
hen, wenn es sich bei den Begünstigten um nahe An-
gehörige handelt. Der auf den Enkel entfallende Ver-
sorgungsaufwand ist nicht zu entschädigen, wenn die
betreuende Grossmutter, die nicht im selben Haushalt
wohnt, verlctzt wirdos.

E Affektionsschaden
Angehörige von Getöteten sind nach Art.47 OR, Ange-
hörige von Schwerverletzten nach Art. 49 OR genug-
tuungsberechtigt6e. Wurde der Angehörige vom haf-
tungsbegründenden Ereignis zudem selbst in rechtlich
erheblicher Weise, z.B. als Insasse des Unfallfahrzeugs,
verletzt, kann er gestützt aufArt. 47 OR zusätzlich eine
Genugtuung infolge der selbst erlittenen Körperver-
letzung geltend machen7O. Stirbt der Verletzte an den
Folgen des haftungsbegründenden Ereignisses, erben
die Angehörigen eine allfüllige Genugtuung, die dem
Getöteten wegen seiner Körperverletzung gestützt auf
Art. 47 OR zustand. War die Verletzvng des nachma-
lig Gestorbenen zudem schweq steht den Angehörigen

Die für die Haushal tschadenberechnung massgebl iche SAKE-
Erhebung ermit te l t  ledigl ich den Versorgungsaufwand der im selben
Haushal t  lebenden Personen. Bei  der Ermit t lung der im selben Haus-
halt lebenden Personen wird auf das Kriterium des gemernsamen
Telefonanschlusses abgestel l t .  Zu den im selben Haushal t  lebenden
Personen zählen deshalb auch Au-Pair-Angestel l te,  Untermieter und
Studenten. Als Drit te werden Personen betrachtet, die einen eigenen
Telefonanschluss haben, selbst  dann, wenn sie zwei bis drei  Tage
pro Woche im Haushal t  des Ver letzten wohnen (Fragebogen SAKE
2006).
Vgl .  BGE 127 l l l403 = plädoyer 200116, S.65 = ZBJV 2003,46 (Bemer-
kungen von Heinz Hausheer und Manuel Jaun) E.4b/aa und 99 l l  221
E.2.
Vgl. BGE 127 l l l403 = plädoyer 200116, S. 65 = ZBJV 2003,46 (Bemer-
kungen von Heinz Hausheer und Manuel Jaun) E.4blaa.
Vgl .  Urtei l  0LG Cel le vom 12.11.198,|  (5 U 67/81)= VersR 1983,40.
Supra Zif fer l l lBlzl i .
Vgl .  BGE 101 l l  346 = Pra 1975 Nr.  264 E.8.

Hardy Landol t

gestützt auf Art. 49 OR eine zusätzliche Genugtuung
zu. Die immaterielle Unbill der Angehörigen als Folge
eines Unfalltods ist geringer als im Fall einer lebens-
länglichen schweren Invalidität. Die Angehörigenge-
nugtuung nach Art. 49 OR ist insoweit per se höher als
diejenige gemäss Art. 47 OR7r. Die Verletztengenug-
tuung nach Art. 46 OR kann beim Tod des Verletzten
mit der Angehörigengenugtuung nach Art. 47149 OR
kumuliert werden. Die Verletztengenugtuung nach
Art. 46 OR ist gegebenenfalls nach Massgabe der
tatsächlichen Leidenszeit zu kürzen72. Genugtuungs-
mindernd kann ferner berücksichtigt werden, <ob der
Ansprecher ohnehin einmal Erbe geworden wäre oder
ob den Angehörigen durch den Todesfall Vorteile er-
wachsen, die ihnen bei einem natürlichen Ableben des
Geschädigten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu-
gefallen wären>>73.

lV. Schlussbemerkungen

Dte Familie tst eine Produktions- und Vermögensein-
heit. Die Tötung oder Verletzung eines Mitglieds die-
ser ökonomischen Einheit begnindet eine Lltiderrecht-
lichkeitsvermutung für alle Farnilienmitglieder. Der
Gesetzgeber anerkennt in Art. 45 Abs. 3 und Art. 47
OR die Ersatzflähigkeit des Angehörigenschadens. Bei
diesen Schadenersatznormen handelt es nicht um eine
Ausnahme vom Reflexschadenersatzverbot, sondern
um besondere Haftungstatbestrinde der allgemeinen
Personenschadenhaftung. Die Koordination der Er-
satzansprüche der Familienmitglieder erfolgt in Bezug
auf identische Schadensposten nach Massgabe des
überwiegenden Restitutionsinteresses. Entgegen der
derzeitigen Praxis wird vorliegend die Auffassung ver-
treten, dass der Körperverletzte kein überwiegendes
Restitutionsinteresse in Bezug auf den Besuchsschaden
hat und der bis zum Tbd angefallene Versorgungsscha-
den von den Angehörigen auch dann geltend gemacht
werden kann, wenn sie auf die Erbschaft verzichten.

t '  Vgl .  BGE 117 l l  50= Pra 1992 Nr.  140E.4alaaund 113 l l  323 E.6.
t '  Vgl .BGE 118 l l  404 = Pra 1994 Nr.55 E.3 und Urtei l  BGer vom

24.09.2008 ( lC_l06/2008) E. 5.2 ff .  (Kürzung um 75%).
13 BGE 118 l l  404 = Pra 1994 Nr.  55 E. 3a.
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